
Satzung der Genossenschaft 
Dorfläden Schomburg eG

§ 1 Name, Sitz, Gegenstand
(1) Die Genossenschaft heißt  Dorfläden Schomburg 
eG. Sitz ist Wangen im Allgäu.
(2) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Er-
werbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemein-
schaftlichen Geschäftsbetrieb und die Förderung der so-
zialen und kulturellen Belange der Mitglieder.
3) Der Gegenstand der Genossenschaft ist der gemein-
schaftliche Einkauf von Bedarfsgütern aller Art im 
Großen und Abgabe im Kleinen, durch den Betrieb und 
den Unterhalt von Verkaufsläden. Die Genossenschaft 
soll insbesondere Erzeugnisse regionaler, nachhaltiger 
landwirtschaftlicher Produktion berücksichtigen.
(4) Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig. 
(5) Die Genossenschaft kann sich an anderen Unterneh-
men beteiligen.

§ 2 Geschäftsanteil, Zahlungen, Rücklagen, Nach-
schüsse, Rückvergütung, Verjährung
(1) Der Geschäftsanteil beträgt 150,00 €. Er ist sofort in 
voller Höhe einzuzahlen. Für die Hälfte des Geschäfts-
anteils kann der Vorstand Ratenzahlung binnen zwei 
Jahren zulassen.
(2) Die Mitglieder können mehrere Geschäftsanteile 
übernehmen.
(3) Durch Beschluss der Generalversammlung kann ein 
Eintrittsgeld festgelegt werden, das den Rücklagen zu-
geführt wird.
(4) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 20% des 
Jahresüberschusses zuzuführen, bis mindestens 100% 
der Summe der Geschäftsanteile erreicht sind. 
(5) Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von Nach-
schüssen verpflichtet. 
(6) Die Mitglieder haben Anspruch auf die vom Vorstand 
beschlossene Rückvergütung.
(7) Ansprüche auf Auszahlung von Gewinnen, Rückver-
gütungen und Auseinandersetzungsguthaben verjähren 
in zwei Jahren ab Fälligkeit. Die Beträge werden den 
Rücklagen zugeführt.

§ 3 Generalversammlung
(1) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare 
Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder einberufen. Die 
Einladung muss mindestens 17 Kalendertage vor der 
Generalversammlung abgesendet werden. Ergänzun-
gen und Änderungen der Tagesordnung müssen spä-
testens zehn Kalendertage vor der Generalversamm-
lung abgesendet werden. Benachrichtigungen der Mit-
glieder können auch per Fax oder auf elektronischem 
Wege erfolgen.
(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversamm-
lung ist unabhängig von der Zahl der Teilnehmer be-
schlussfähig.
(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme.
(4) Die Generalversammlung bestimmt die Versamm-
lungsleitung auf Vorschlag des Aufsichtsrates.
(5) Die Generalversammlung beschließt eine Geschäfts-
ordnung.
(6) Beschlüsse werden gem. § 47 GenG protokolliert.
(7) Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des 
Aufsichtsrates. Sie bestimmt ihre Anzahl und Amtszeit.

§ 4 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitglie-
dern. Er wird vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. 
Der Aufsichtsrat bestimmt die Amtsdauer.
(2) Der Vorstand kann auch schriftlich, telefonisch und 
auf elektronischem Wege Beschlüsse fassen. 
(3) Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern werden vom 
Aufsichtsrat im Rahmen der Richtlinien der Generalver-
sammlung abgeschlossen. 
(4) Der Vorstand führt die Genossenschaft in eigener 
Verantwortung. Er bedarf der Zustimmung des Auf-
sichtsrates für die Aufstellung des Wirtschaftsplans, für 
außerplanmäßige Geschäfte, deren Wert 4.000,00 € 
übersteigt, bei wiederkehrenden Leistungen berechnet 
für die Frist bis zur möglichen Vertragsbeendigung, so-
wie für Geschäftsordnungsbeschlüsse. Die Zustimmung 
kann für gleichartige Geschäfte generell erteilt werden.

§ 5 Aufsichtsrat
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitglie-
dern. Er wird einzeln vertreten vom Vorsitzenden oder 
von dessen Stellvertreter.
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfassung 
teilnimmt. Der Aufsichtsrat kann schriftlich, telefonisch 
und auf elektronischem Wege Beschlüsse fassen, wenn 
kein Aufsichtsratsmitglied der Beschlussfassung wider-
spricht.
(3) Der Aufsichtsrat überwacht die Leitung der Genos-
senschaft, berät den Vorstand und berichtet der Gene-
ralversammlung.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft, Ausschluss, 
Auseinandersetzung
(1) Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr zum Schluss 
des Geschäftsjahres. Die Kündigung kann jedoch frühe-
stens zum 31.12.2012 erklärt werden.
(2) Mitglieder, die die Genossenschaft schädigen, kön-
nen ausgeschlossen werden.
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, der Genossenschaft 
ihre Anschrift mitzuteilen. Nicht erreichbare Mitglieder 
können ausgeschlossen werden.
(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Ge-
gen den Ausschlussbeschluss kann binnen sechs Wo-
chen nach Absendung beim Aufsichtsrat Widerspruch 
eingelegt werden (Ausschlussfrist). Erst nach der Ent-
scheidung  des Aufsichtsrats kann der Ausschluss ge-
richtlich angefochten werden. Über Ausschlüsse von 
Mitgliedern des Vorstandes oder Aufsichtsrats entschei-
det die Generalversammlung.
(5) Beim Auseinandersetzungsguthaben werden Ver-
lustvorträge anteilig abgezogen.

§ 7 Bekanntmachungen 
Bekanntmachungen, deren Veröffentlichung vorge-
schrieben ist, erfolgen unter der Firma der Genossen-
schaft im Amtsblatt der Stadt Wangen, Wangen im All-
gäu.

Stand: 18. Januar 2008


